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_~genst~~nd...:. Schriftliche parlamentarische Anfrage 
jer Abgeordneten zu.r:n Nationalrat 
i'1·eißI und Genossen (FPÖ), Nro 750/ J, 

,vom 250 Oktober 1976, betreffend 
Aktion "Verbilligtes Rindfleisch" 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat Meißl und Genos~en (FPÖ), Nr. 
750/j, vom 250 Oktober 1976, betre:r:fend Aktion nVerbilligtes 
Rindfleisch"" beantworte ich wie folgt: 

Zu den Frag~n 1 0 und 2~: 

In.den Richtlinien des Bundesministeriums fHr La.nd- und 
Forst\rirtschaft, in denen die Vorgangsweise für die Durch
führung der fünften Rindfleiscbverbilligungsaktion fest
gelegt wurde, war vorgesehen, daß die den Abrechnungen der 
Fleischbauer angeschlossenen Kundenlisten von den Landesab
rechnungsstellen zu verwahren sindo 

Diese Unterlagen 'l,verden von den Landesinnungen 
der Fleischer sowie vom Verband der Fleischwarenindustrie 
durch drei Jahre' aufbewahrt" Nach Ablauf von drei' Jahren 
werden sie vernichtet. 

Die Bediensteten der Handelskammern sind auf 
Grund' des § 66 des Randelskam..merges-etzes zur Versch1'1iegenbei t 
über alle ihnen aus ihrer amtlichenT&tigkeit bekanntge
'ftJ'Ordenen Tatsachen verpflichtet • Die Gefahr, daß Namen und 
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Adressen 'ae'r Konsumenten, die sich an der Aktion "Ver,

billigtes Rindfleisch fl beteiligt baben, mißbräuchlich 
verwendet werden, scheint daher nicht zu bestebeuo 

Bei Durchführung der Selchfleiscbverbilligungsaktion 
lvurde das Anlegen 'Von Kundenlisten nicht verlangt'~- 'Jjfe-- " 

AbrE~chnungen e:1thal ten lediglich das durch die Kammer 

zugewiesene Kontingent, die tatsächlich ausgenützte 
Menge, sowie die Erklärung des Betriebes, diese Menge 

um 8 Schilling pro Kilogramm iterbillrigt abgege?e}~l Z-'~ ,'. __ , 
haben. " 

Die bei der DuI'cbführung dieser, Aktion ge
wonnenen Erfe.hrungen werden bei der Abwicklung Idinftiger 
Akti.onen herangezogen 1"rerden. 
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